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 Veröffentlicht am 13.02.2007

Norm

MuSchG 1990 §2 Abs2

Rechtssatz

An die Eigenart eines Geschmacksmusters von Verpackungen ist generell ein eher strenger Maßstab anzulegen. In

aller Regel wird nämlich der informierte Beobachter seine Präferenzentscheidung primär an dem Erzeugnis selbst

ausrichten und nicht an dessen Verpackung.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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